
 
Satzung der Ortsgemeinde Engelstadt 

über die Höhe des Ablösungsbetrages bei Nichterstellung von Kfz-Stellplätzen 
vom 25. Jan. 1991 

 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Engelstadt hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung 
für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 14.12.1973 (GVBl. S. 419), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.7.1988 (GVBl. S. 135), BS 2020-1, in Verbindung mit § 45 Abs. 4 der 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 28.11.1986 (GVBl. S. 307), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 4.4.1989 (GVBl. S. 71, 98); BS 213-1, in seiner Sitzung am 31. 
Oktober 1990 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 
 

§ 1 
 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches dieser Satzung ist in dem dieser Satzung als Anlage I 
beigefügten Lageplan eingetragen. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 2 
 
Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages beträgt DM 5.000,00 je Stellplatz. 
 

§ 3 
 

Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung der Ortsgemeinde Engelstadt über die Höhe des Ablösungsbetrages bei 
Nichtherstellung von KfzStellplätzen vom 23.6.1989, öffentlich bekanntgemacht im Amts-
blatt der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim, Ausgabe Nr. 26 vom 29.6.1989, außer Kraft. 
 
Engelstadt, den 25. Januar 1991 
(DS) - gez. Gräff, Ortsbürgermeister 



 
 


